
Genossenschaft

Staatsanwaltschaft als ein zentrales Organ der sozia
listischen Staatsmacht über die strikte Einhaltung 
der Z sozialistischen Gesetzlichkeit wacht und deren 
Durchsetzung in allen gesellschaftlichen Bereichen 
gewährleistet (Art. 98 Abs. 1 Verfassung; § 5 Abs. 1 
Gesetz über die Staatsanwaltschaft der DDR vom 
7. 4.1977, GBl. I 1977 Nr. 10 S. 93 - im folgenden 
St AG). Der G. wird auf Vorschlag des Z Staatsrates 
der DDR von der Z Volkskammer der DDR ge
wählt und kann von ihr jederzeit abberufen werden. 
Er ist der Volkskammer und zwischen ihren Tagun
gen dem Staatsrat verantwortlich und rechenschafts
pflichtig. Der Staatsrat übt im Auftrag der Volks
kammer die Aufsicht über die Verfassungsmäßigkeit 
und Gesetzlichkeit der Tätigkeit des G. aus (Art. 50, 
Art. 74 Abs. 1, Art. 98 Abs. 4 Verfassung; § 5 Abs. 2 
und 3 St AG). Dem G. unterstehen die Staatsanwälte 
der Bezirke, der Generalstaatsanwalt von Berlin, die 
Staatsanwälte der Kreise und die Militärstaatsanwäl
te (§ 8 Abs. 1 St AG). Alle Staatsanwälte werden von 
ihm berufen, handeln als seine Beauftragten, sind 
ihm gegenüber verantwortlich und rechenschafts
pflichtig, an seine Weisungen gebunden und können 
von ihm abberufen werden (Art. 98 Abs. 2 Verfas
sung; §§ 6, 37 StAG). Der G. bestimmt die Grund
sätze der Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft, kon
trolliert die Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben 
und organisiert ihr Zusammenwirken mit anderen 
staatlichen Organen und den gesellschaftlichen Or
ganisationen. Er kann in jeder Sache, die der Z 
Kompetenz der Staatsanwaltschaft unterliegt, selbst 
entscheiden (§ 8 Abs. 2 StAG). Der G. übt auf zen
traler Ebene die Z Allgemeine Gesetzlichkeitsauf
sicht aus; er wacht über die Einhaltung der Gesetz
lichkeit in der Tätigkeit der zentralen Z Untersu
chungsorgane, der Organe des Strafvollzugs, der Mi
nisterien und anderer zentraler Organe. Der G. hat 
das Recht, beim Z Obersten Gericht (OG) die Z 
Kassation rechtskräftiger Entscheidungen zu bean
tragen, und wirkt in allen Kassationsverfahren und 
Z Rechtsmittelverfahren vor dem OG mit. Bei 
schwerwiegenden Verbrechen kann er Z Anklage 
vor dem OG erheben. Auf dem Gebiet der Z Sozial
versicherung hat der G. ein dem Kassationsantrags
recht ähnliches Recht (Z Beschwerdekommissionen 
für Sozialversicherung). Beim G. werden die Krimi
nalstatistik der DDR und das Z Strafregister ge
führt. Zur koordinierten Bekämpfung von Straftaten 
und anderen Rechtsverletzungen arbeitet der G. mit 
den anderen zentralen Sicherheitsorganen, dem Z 
Ministerium der Justiz und dem OG zusammen. 
Dem G. ist die zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor
derliche Anzahl von Staatsanwälten beigeordnet, die 
in seinem Auftrag tätig sind.

Genossenschaft - auf freiwilligem Zusammenschluß 
von Werktätigen beruhende, nach genossenschaftli
chen Prinzipien auf der Grundlage eines Statuts ge
bildete und auf die gemeinsame Lösung wirtschaftli
cher, sozialer und politischer Aufgaben gerichtete

Organisationsform in der sozialistischen Gesell
schaft. Die sozialistischen G. sind in den einheitli
chen Prozeß der Leitung und Planung der Volkswirt
schaft einbezogen. Ihre Aufgaben verwirklichen sie 
im Bereich der Produktion bzw. Zirkulation und tra
gen z. B. als landwirtschaftliche Rohstoff- und Nah
rungsgüterproduzenten, als handwerkliche Versor- 
gungs-, Reparatur- und Dienstleistungseinrichtun
gen dazu bei, die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik in der DDR zu ver
wirklichen. Die Tätigkeit sozialistischer G. beruht 
auf dem sozialistischen Z genossenschaftlichen 
Eigentum (Gemeineigentum werktätiger Kollekti
ve). Bei der Leitung der G. (durch Mitgliederver
sammlung, Revisionskommission, Vorstand, Vorsit
zenden) werden die Prinzipien der Z genossen
schaftlichen Demokratie verwirklicht. Den bestim
menden Platz unter den sozialistischen G. nehmen 
die Produktions g. ein, die sich nach ihrer wirtschaft
lichen Tätigkeit in Z landwirtschaftliche Produk
tionsgenossenschaften, gärtnerische Produktionsg., 
Produktionsg. der Fischer und Z Produktionsgenos
senschaften des Handwerks unterscheiden. In ihnen 
vollzog sich der Übergang einfacher Warenprodu
zenten zu sozialistischen Produzenten, zur kollekti
ven Produktion und Aneignung. Darüber hinaus be
stehen Handelsg., z. B. Konsumg., Bäuerliche Han- 
delsg., Wohnungsbaug. (Z Arbeiterwohnungsbau
genossenschaft Z Gemeinnützige Wohnungsbauge
nossenschaft), Kreditg., insbesondere G.kassen für 
Handwerk und Gewerbe. Die G. werden vom Staat 
gefördert und unterstützt, damit sie Produktion, 
Handel und Dienstleistungen auf der Grundlage 
fortgeschrittener Wissenschaft und Technik entwik- 
keln können und durch Intensivierung, Qualifizie
rung der G.mitglieder und Spezialisierung der Ar
beit zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der G.mitglieder beitragen. Die
G. und ihre rechtlich selbständigen Betriebe sind Z 
juristische Personen und nehmen am Rechtsverkehr 
teil.

genossenschaftliche Demokratie - dem Z genossen
schaftlichen Eigentum entsprechende Form der Z 
sozialistischen Demokratie. Die g. D. ist die für die 
Leitung sozialistischer Produktionsgenossenschaf
ten geeignetste politische Organisationsform. Ihre 
breite Entfaltung und die Nutzung ihrer vielfältigen 
Möglichkeiten sind Voraussetzung für die stabile 
Entwicklung der Z landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften (LPG) und der anderen sozia
listischen Z Genossenschaften. Die g. D. durch
dringt alle Bereiche des genossenschaftlichen Le
bens und sichert, daß alle Genossenschaftsmitglieder 
bewußt an der Leitung der Genossenschaft und der 
gesellschaftlichen Prozesse teilnehmen können (§ 5 
LPG-Gesetz; Ziff. 4 MSt LPG; Z Produktionsge
nossenschaft des Handwerks). Mit ihr verwirklichen 
die Genossenschaftsmitglieder in spezifischer Weise 
ihr verfassungsmäßiges Z Recht auf Mitbestimmung 
und Mitgestaltung des politischen, wirtschaftlichen,
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